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RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Die Materialien zur UWG-Novelle 1980 führen zu § 6 a aus, daß dieser Sondertatbestand der Stärkung des Schutzes vor

unlauteren Wettbewerb im Interesse der Mitbewerber und der Verbraucher im allgemeinen dient. Damit soll dem

Verbraucher insbesondere das Recht auf Information, auf Ermöglichung eines Preisvergleiches, gesichert werden.
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